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Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur 
 

11. Bonus für PerspektivSchulen 
 

Das PerspektivSchul-Programm basiert auf der Idee eines Bil-
dungsbonus für Schulen, die aufgrund ihres Standorts und der 
Zusammensetzung ihrer Schülerschaft besonderer Unterstüt-
zung bedürfen. Hauptintention des Programms sind höhere Bil-
dungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. 
Das Programm ist für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 mit 
50,3 Mio. € ausgestattet; 62 Schulen nehmen teil. 
 
Jeder PerspektivSchule werden finanzielle Mittel zugewiesen, 
über die sie eigenverantwortlich verfügen kann. Das Programm 
lässt eine vielfältige und weitreichende Mittelverwendung zu. 
Damit können diese zusätzlichen Ressourcen situations- und 
bedarfsgerecht eingesetzt werden. Die Komplexität der Hand-
lungsfelder und die Vielfalt der beratenden Akteure, Angebote 
und Möglichkeiten bergen aber auch die Gefahr, Schulleitungen 
übermäßig zu belasten und die Intention des Programms zu ver-
fehlen. 
 
Der Verwaltungsaufwand sowohl für die Schulen als auch für die 
Institutionen ist hoch. Pauschale Mittelzuweisungen oder pau-
schal höhere Personalzuweisungen könnten eine wirtschaftliche 
Alternative sein. 
 
Finanzielle Entlastungen der Schulträger dürfen nicht Zweck des 
Programms sein. 
 

11.1 Das PerspektivSchul-Programm: Chancen und Risiken 
 
Durch internationale Schulleistungsstudien konnte gezeigt werden, dass 
ungünstige soziale Zusammensetzungen der Schülerschaft einer Schule 
Auswirkungen auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und damit 
auf die Chancengleichheit und die Bildungsgerechtigkeit haben. Bildungs-
politisches Ziel ist es, derart unterschiedliche Ausgangslagen soweit mög-
lich in der Schule zu kompensieren. 
 
Das PerspektivSchul-Programm ist als Bildungsbonus für Schulen, die 
aufgrund der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft besonderer Unter-
stützung bedürfen, im Koalitionsvertrag von 2017 verankert. Ausgestaltung 
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und Konzeption des Programms obliegen dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium). 
Das Programm startete im Schuljahr 2019/20 mit 20 Schulen, in den bei-
den folgenden Schuljahren sind je 21 Schulen hinzugekommen. Die 
62 Schulen wurden über den PerspektivSchul-Index identifiziert. Dieser 
wurde durch das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten und Mathematik (IPN) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
entwickelt. 
 
Positiv zu beurteilen ist die durch dieses Programm erstmalig ermöglichte 
Mittelzuweisung an Schulen, die besonderer Arbeits- und Rahmenbedin-
gungen bedürfen. Mithilfe des Programms können die PerspektivSchulen 
nun über zusätzliche Mittel verfügen und diese eigenverantwortlich ver-
wenden. 
 
Am PerspektivSchul-Programm beteiligte und verantwortliche Akteure sind 
das Bildungsministerium, die Schulämter, das Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein, die Wübben Stiftung als Koopera-
tionspartner, das IPN und für die wissenschaftliche Begleitung und Evalua-
tion die Pädagogische Hochschule Zug (Schweiz). Der institutionelle 
Rahmen ist somit groß. Die hieraus resultierenden Belastungen der Schul-
leiterinnen und Schulleiter der einzelnen PerspektivSchule bergen das Ri-
siko der Überfrachtung ohnehin schon belasteter Schulen in sich. 
 
Das Bildungsministerium merkt an, dass die Hinweise des LRH den 
Blick auf die zentralen Programmideen und auf die Vielfalt der Anforde-
rungen an Schulen erneut geschärft haben. 
 

11.2 Programmziele weit gefasst 
 
Das Bildungsministerium konkretisiert in seinem Handbuch für die 
PerspektivSchulen die Zielsetzungen des Programms. Diese basieren auf 
3 Säulen: Anspruchsvolle Leistungen, Chancengerechtigkeit und Wohlbe-
finden. 
 
Im Mittelpunkt der Bestrebungen steht die individuelle Förderung von 
Schülerinnen und Schülern im Sinne vergleichbarer Bildungschancen. 
Darüber hinaus gestalten die PerspektivSchulen eine schulische Umge-
bung, in der sich alle wohlfühlen, und sie achten besonders auf Bildungs- 
und Chancengerechtigkeit. In einem Bericht der Landesregierung1 werden 
mannigfaltige Grob- und Feinziele sowie angestrebte Maßnahmen aufge-
zählt. Sie spiegeln die Vielfalt und Komplexität der angestrebten Verbesse-

                                                      
1  Bericht der Landesregierung zur Einführung eines Bildungsbonus für Schulen in Schles-

wig-Holstein, Landtagsdrucksache 19/1060 vom 21.11.2018. 



89 

 

rungen wider. Es ergibt sich eine Zielpluralität, die sich in der sehr hetero-
genen Art der von Schulleitungen angestoßenen Projekte zeigt. 
 
Das Bildungsministerium stimmt mit dem LRH überein, dass die teil-
nehmenden Schulen sehr unterschiedlich sind und dementsprechend un-
terschiedliche Bedarfe haben. Diesem Umstand trage das Programm mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten, die PerspektivSchulen in sozial heraus-
fordernden Lagen gezielt zu unterstützen, Rechnung und bilde insoweit die 
Komplexität der Handlungsfelder ab. 
 

11.3 Großteil des Mitteleinsatzes für Ausstattung und Personal 
 
Die Mittelzuweisung an die jeweilige PerspektivSchule errechnet sich aus 
einem festgelegten Sockelbetrag (25.000 €) sowie einem schülerbezoge-
nen Budget. Programmmittel können die Schulen für zusätzliches Perso-
nal, neue Projekte, laufende Aktivitäten, Fortbildungen, Kooperationen, 
spezifische Ausstattung usw. verwenden. 
 
Eine Schule der Gruppe 1 (Start als PerspektivSchule im Schuljahr 
2019/20) erhält beispielsweise 2.800 € jährlich pro Schülerin bzw. pro 
Schüler bezogen auf die gesamte Programmlaufzeit. 
Die Schwerpunkte der Mittelverwendung liegen bei Sachausstattung und 
Personal. Wesentliche Teile der Ausstattung und des Geschäftsbedarfs 
liegen im IT-Bereich. 
 
Der Finanzrahmen wurde in den ersten beiden Programmjahren nicht 
ausgeschöpft. Folgende Programmmittel sind im Landeshaushalt für das 
PerspektivSchul-Programm bereitgestellt bzw. verausgabt: 
 

Programmmittel PerspektivSchul-Programm 

Förder-
zeitraum 

2019 
 
 

in 
Mio. € 

2020 
 
 

in 
Mio. € 

2021 
 
 

in 
Mio. € 

2022 
 
 

in 
Mio. € 

2023 
 
 

in 
Mio. € 

2024 
 
 

in 
Mio. € 

2019 bis 
2024 

insgesamt 
in 

Mio. € 
Programm-
mittel 

3,3 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 50,3 

Verausgabt 2,486 5,672      
Tabelle 15: Programmmittel PerspektivSchul-Programm 
Quelle: LRH bzw. Landeshaushalt. 

 
11.4 Viel Beratung - kein Königsweg 

 
PerspektivSchulen werden nicht nur durch die Bereitstellung finanzieller 
Mittel unterstützt, sondern auch durch Fortbildungsangebote und Bera-
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tung. Kooperationen mit anderen Schulen und außerschulischen Partnern 
sind ebenfalls Bestandteil des Programms. 
Hintergrund für diese Maßnahmen ist der Gedanke, dass eine gezielte 
Gestaltung der Schul- und Unterrichtsentwicklung ein wichtiger Gelingens-
faktor für erfolgreiches Lernen ist und dass auch andere Schulen von den 
Erfahrungen der PerspektivSchulen profitieren sollen. 
Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein stellt 
jeder PerspektivSchule einen Schulentwicklungsberater zur Seite. Fortbil-
dungen exklusiv für PerspektivSchulen gibt es nicht. 
Über die Angebote der Wübben Stiftung erhalten die Schulleitungen Un-
terstützung vor allem in den Bereichen pädagogische Führung und Schul-
management. Die Teilnahme an diesen Fortbildungen ist kostenfrei bzw. 
verbleiben die Kosten bei der Wübben Stiftung. 
 

11.5 Schulleitungen möglicherweise überlastet 
 
Die Gesamtsituation von Schulen in schwierigen Lagen ist sehr komplex, 
die Problemstellungen sind vielfältig und nicht nur schulisch, sondern vor 
allem auch gesellschaftlich bedingt. Bei den Schulleiterinnen und Schullei-
tern der PerspektivSchulen laufen die Fäden zusammen, sie tragen vor 
Ort einen Hauptteil der Verantwortung für das Gelingen des Programms. 
Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass die Hauptakteure entlas-
tet und bürokratische Hürden abgebaut werden. 
Dies kann beispielsweise durch die pauschale Zuweisung von mehr Per-
sonal, die Bildung kleinerer Klassen, mehr Zeit für Teambesprechungen 
oder schulinterne Krankheitsreserve geschehen. 
 

11.6 Verwaltungsaufwand hoch 
 
Die Programmgestaltung sowie die Mittelverteilung und -zuweisung erfor-
dern erheblichen Verwaltungsaufwand. Zugleich ist nahezu jede Art von 
Aufwendungen begründbar. Statt des aufwendigen Verfahrens könnten 
pauschalierte Mittelzuweisungen eine wirtschaftliche Alternative sein. Die 
Schulaufsicht könnte maßgeblich die Ziel- und Zweckbindung der Mittel-
verwendung begleiten und überwachen. Die zusätzlich anfallenden admi-
nistrativen Aufgaben können ggf. auch zentral gebündelt und an Verwal-
tungspersonal delegiert werden. 
 
Das Bildungsministerium bestätigt, dass die Schulleiterinnen und Schul-
leiter der PerspektivSchulen durch das Nebeneinander von personellen 
und fachlich-organisatorischen Aufgaben besonders herausgefordert 
seien. 
Neben der Möglichkeit, dass die Schulen aus den Mitteln des Programms 
Verwaltungsstunden erhöhen können, plane das Bildungsministerium im 
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Rahmen eines Modellversuchs den Einsatz von Verwaltungskräften, die 
die Schulleitungen unterstützen könnten. 
Der LRH befürwortet die vorgesehene Weiterentwicklung zur Entlastung 
der Schulleitungen von Verwaltungstätigkeiten. 
 

11.7 Schulträgeraufgaben besser abgrenzen und Beliebigkeit bei Ausga-
ben vorbeugen 
 
Das PerspektivSchul-Programm lässt eine breitgefächerte Mittelverwen-
dung zu. Diese reicht von zusätzlichem Personal, IT-Bedarf über Fortbil-
dungen bis hin zu „Verschönerung der Schule“, Bewegungsförderung, Be-
schaffung von Geigen, Lesekisten, einer Drohne, Ausstattung von 
Lehrerzimmern etc. 
Verschiedene aus dem PerspektivSchul-Programm beschaffte Ausstat-
tungsgegenstände sind grundsätzlich von den Schulträgern zu finanzieren. 
Dass Schulträger finanziell entlastet und aus der Verantwortung genom-
men werden, ist nicht Programmziel und muss in der zukünftigen Betrach-
tung und Weiterentwicklung des Programms sowie bei den Ausgaben ein-
zelner Schulen stärker berücksichtigt werden. 
 
Die Schulaufsicht ist gefordert, hier einer Beliebigkeit bei Ausgaben vorzu-
beugen und regulierend ihrer Steuerungsverantwortung gerecht zu wer-
den. 
 
Das Bildungsministerium beabsichtigt, die Schulträger der Perspektiv-
Schulen nochmals auf die jeweilige (haushälterische) Verantwortung hin-
zuweisen. Dies sei bereits bei der Einführung des Programms in einer ge-
meinsamen Sitzung geschehen. Es bestätigt des Weiteren, dass Anträge 
von Schulen auf Abgrenzung zu Schulträgeraufgaben geprüft würden. 
 
Der LRH stellt fest, dass ein erneuter Hinweis an die Schulträger als Be-
vorteilte nicht die Kontrollpflicht und Steuerungsverantwortung des Bil-
dungsministeriums ersetzen kann. 
 

11.8 PerspektivSchul-Programm: Ausblick 
 
Eine Beurteilung der Wirksamkeit des Programms konnte aufgrund der 
Komplexität und der erst 2-jährigen Laufzeit noch nicht erfolgen. Die wis-
senschaftliche Begleitung wird ihre erste Expertise 2022 liefern. Diese Er-
gebnisse bleiben abzuwarten. 
 
PerspektivSchulen mit einem eigenen Budget zu versehen und ihnen auf 
diese Weise bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen zu ermöglichen, 
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ist positiv zu beurteilen. Die Identifikation geeigneter Maßnahmen bleibt 
hingegen schwierig. 
 
Im Sinne der angestrebten höheren Bildungsgerechtigkeit muss das Ziel 
aller Bestrebungen sein, die bereitgestellten Gelder dort einzusetzen, wo 
sie benötigt werden. 
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